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Gescze
der Oekonomischen Gcsellschaft zu

BERN.
I.

Es so« die Absicht dieser Gesellschaft seyn,
den <andbau, den Nahrungsstand und die
Wandlung/ in aufnähme zu bringen. Das isi:
den abtrug des landes zu vermehren / die verar-
beitung der Landes-Waaren zu verbessern / und den
vertrieb derselben zu erleichtern. Diefts wird der
einige gegenständ ihrer Untersuchungen und
Erfahrungen seyn.

II.
Die Mitglieder der Gefellfchaft unterfcheiden

sich in ordentliche und Vhrenglieder. Die er«
wählung, der einen und andern wird durch das
Handmehr mit z stimmen gefchehn.

III.
Die Gefellfchaft foll haben: einen Präsidenten;

einen Statthalter; einen Sekelmeister ; und
zween Bekrerärs; die alle mit : stimmen erwählt
werden müssen.

IV.
Der Präsident foll in der ersten verfammwng

dcs jahres, und nur auf ein iuhr, erwählt werden;
ES



Xl.iv Geseze der ökonomischen

Es kann der ziemliche nicht zu einer neuen wähl
wieder vorgeschlagen werden, er habe dann ein

jähr still gestanden. Der Präsident wird die

Gesellschaft versammeln, die materien zu den verband«

lungen vortragen, die stimmen zahlen und, wo
solche sich theilen, den ausschlag geben.

V.
Der Statthalter wird in «Wesenheit des

Präsidenten desselben stelle vertretten. Er wird auf
gleiche weift erwählet, mit dem unterscheide, daß

sein amt beständig seyn soll.

VI.
Der Sekelmeisier wird auf gleiche weise, doch

nur auf drey jähre erwählt, nach deren verflieft
sung er wieder bestätigt werden kann. Er foll
von allem einnehmen und ausgeben der Gefellfchaft
eine getreue rechnunq geben, und folche in derlei
ten verfammlung von jedem jahre.der GeftUfchaft
vorlegen.

VII.
Die beeden Sekretärs, die mit der correspond

denz in beiden, der deutschen und französifchett
ft>rache, beladen sind, und auf gleiche weife
erwählt werden, sollen bestandig feyn; Sie foltert
jeder die fchriften feiner provinz in Verwahrung
haben ; von denfelben ein vollständiges verzeichniß

halten; die an die Gefellfchaft gerichteten briefe
sorgfältig aufbehalten, mit dem auszuge der ant'
Worten begleiten, und zu end des jahrs in ein buch

zufammen heften; alle ungedrukte fchriften aber,
so die Gefellfchaft aufbehalten will, in ein eigenes

ibuch eintragen lassen. Vitt.
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VIII.
Die ordentlichen Versammlungen sollen a»

den ersten samstagen der sechs monate, Christmonat,

Jenner, Hornung, Merz, Aprili, May,
um 2. uhr nachmittags gehalten werden. Der
Präsident aber kann wo es nöthig ist, die Gesellschaft

ausserordentlich verfammeln. Die ordentlichen

Mitglieder verbinden sich, diefe verfamm-

lungcn fleißig zu besuchen. Die Ehrenglieder

sowohl als die Mitglieder der mit uns korrespondierenden

Gesellschaften, sollen zu diese» Versammlungen

so offt sie sich in Bern besinden, eingeladen

seyn.

Alle fremde und einheimische, Vürger vder lan-

desleute können als zuhörcr, in unfre Versammlungen

durch ein Mitglied eingeführt werden.

IX.
Kein neues, sowohl ordentliches als ehrenglied,

kann äussert diefen fechs bestimmten verfammlungen

angenommen werden, und die erwählung muß in
abwefenheit der vorgefchlagenen Candidateti

geschehn.

Nur in diefen bestimmten verfammlungen können

neue Gefeze vorgetragen, und die alten
abgeändert werden ; wozu z stimmen erfordert sind,

d)e„n die zahl der anwefenden glieder fünfzehn ü-

bertrift; die einhelligkeit aber, wenn diefelbe aus

fünfzehn oder drunter sich befindet.

X.
Die Gefellfchaft wird, zu erletchterung der arbeit,

au5
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aus ihrem mittel einen ausschuß, oder arbeitende,
e,zgere Gesellschaft/ wählen, deren Mitglieder
sich zu einer bestandigen arbeit verbinden werden.

Diese engere Gesellschaft wird stch alle donsiage
der 6. monate, Christmonat, Jenner, Hornung,
Merz Aprill, May, und auf jeden ersten donstagder übrigen fechs monate, jeweilen um 2. uhr
nachmittag verfammeln. Der Sekelmeister und diebeiden Sekretärs sind ordentliche glieder derfelben,und sollen allen verfammlungen fleißig beywohnen.

Diefe ausgefchossene wählen sich mit stimmen
ihren eigenen Präsidenten und Statthalter, die beide

bestandig feyn sollen, wie auch ihre neuen mit-glieder.

Der Präsident diefer engern Gefellfchaft führtin den verfammlungen der Gefellfchaft felbst in ab-wefenheit des Präsidenten und des Statthaltersden vorßz. Die Gefellfchaft wird sich keine neuenMitglieder wählen, als die ihr zuvor von dieftm
ausfchusse wcrden vorgetragen worden feyn.

XI.
Diefer engern Gefellfchaft ist die beantwortunaaller an die Gefellfchaft gerichteten briefe, und dieUntersuchung aller mitgetheilten fchriften aufgetragen.Um diefe arbeit desto mehr zu beleben, wirdeinem jeden Mitgliede fein eigener gegenständ

vorgeschrieben werden, damit er die dahin einschla-senden fchriften mit fleiß erdaure, und der
Gesellschaft von denfelben eine überlegte Nachricht
ertheile. Die engere Geftllfchast wird sich zurpflicht

Wn,
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stzen, alle Wirthschafter, Künstler und Handelsleute/

deren einstellten ihnen bekannt werden, zu
rath zu ziehn.

Da der Druk der kürzeste weg ist, die kennt-
Nisse auszubreiten so hat die Gesellschaft stch ent.
schlössen / eine Sammlung aller Beobachtungen

und Abhandlungen, die ihr mitgetheilt
werden, druken zu lassen; Die beforgung diefeS
wertes ist der engern Gefellfchaft übergeben / mit
ganzlicher vollmacht die einzurükenden fchriften nach
ihrer einsieht anzunehmen oder zu verwerfen,
und mit einem Verleger deßwegen zu fchliessen.

XIZ.
Die Gefellfchaft wird jährlich, über wichtige und

in ihren zwek einfchlagende maierien, zween preist
ansfchreiben. Das geld dazu wird aus einem
jährlichen bestimmten beyfchusse großmüthiger gönnev
erhoben werden, die zu dein aufnehmen diefer
stifftunq beytragen wollen. Alle ordentliche glieder
der Gefellfchaft sind verbunden ihren beyfchuß zu
erlegen. '

Die Glieder der engern Gefellfchaft sollen allt
wettfchrifcen lefen um der Gefellfchaft davon
einen bericht zu geben; damit sie in folge desselben

für jeden preis, die zwo abhanblungen bestimmen,
die desselben am würdigsten fcheinen.

Diefe beurtheilung wird auf den ersten famstag
im Hönning angefezt, und in einer verfammlung
gefchehn, zu der alle großmüthige gdnner, die zu
den preist« unterfchrieben haben, eingeladen wer¬

den
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den, und siz und stimme haben sotten. Jn eben

derselben Versammlung sollen auch die Preis-Materien

für ein folgendes jähr durch das mehr der
stimmen ausgewählt, und fogleich durch die öffentli-
chen blatter bekannt gemacht werden.

XlZl.
Die Gefellfchaft wird stch eine Pflicht machen,

alle patriotische vefördrer des Landbaues, der
nüzlichen Künste und der Handlung aufzumuntern,
mitarbeitende Gcfellfchaften an den vornehmsten or»
tern des landes aufzurichten, und sich mit denfelben
durch eine genaue corresponded zn verbinden.
Die Mitglieder solcher Gefellfchaften follen fo oft
sie sich in Bern besinden, in unfre verfammlungen
eingeladen seyn.
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